Üblicher Briefkopf mit Ort und Datum 

Sehr geehrter/geehrte Herr / Frau Pastor/in / Kandidat(in) theol., 

lieber Bruder / liebe Schwester ....................................................

Nach der Wahl durch die Gemeindeversammlung am ......................................... beruft der Kirchenrat der Gemeinde ........................................................ Sie in den Dienst des Pastors / der Pastorin der Gemeinde. Wir freuen uns über das Wahlergebnis von ……. Ja-Stimmen, …….. Enthaltungen, ……….. Nein-Stimmen, das nun diesen Ruf an Sie zur Folge hat. Die Gemeinde ................................ sieht Ihrem möglichen Dienst mit großer Zuversicht entgegen. 

In Übereinstimmung mit den Traditionen in unserer Kirche und den Vorgaben der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen weisen wir Sie darauf hin,

- dass Sie gehalten sind, uns spätestens drei Wochen nach Erhalt dieses Rufbriefes Ihre Entscheidung mitzuteilen,

- dass Ihre Amtseinführung nach Absprache, jedoch spätestens sechs Monate nach Ihrer Rufannahme zu erfolgen hat. Eine spätere Amtseinführung ist nur in gegenseitigem Einvernehmen möglich,

- dass Ihre Amtseinführung nach dem hierfür vorgesehenen Formular der Evangelisch-altreformieren Kirche in Niedersachsen erfolgt (Gemeindebuch, S. 69 – 76), an das Sie durch Ihr Versprechen gebunden sein werden.

Sie sind verpflichtet, die Ordnungen der Evangelisch-altreformierten Kirche sowie unserer Gemeinde einzuhalten. Zu Ihren Amtspflichten gehört insbesondere:

1.
In den Gottesdiensten und Amtshandlungen das Evangelium von Jesus Christus öffentlich zu verkündigen: zu predigen, zu taufen und das Abendmahl zu bedienen,

2.
in Unterweisung und Seelsorge am Aufbau der Gemeinde verantwortlich mitzuwirken,

3.
sich der Gemeindeglieder persönlich anzunehmen und sie zu besuchen (dies gilt in besonderer Weise bei Krankheit und Kasualien wie Taufe, Glaubensbekenntnis, Trauung und Beerdigung), 

4.
die Gemeindeglieder zu verantwortlicher Mitarbeit in der Gemeinde zu gewinnen und sie bei der Ausübung ihrer Aufgaben zu begleiten,

5.
die  ökumenische, missionarische und diakonische Verantwortung im Dienst am Nächsten in der Nähe und in der Ferne wahrzunehmen und sie den Gemeindegliedern bewusst zu machen,

6.
die Ihnen von ihrem Kirchenrat übertragenen Verwaltungsaufgaben gewissenhaft zu erfüllen,

7.
geheim zu halten, was Ihnen persönlich oder dienstlich anvertraut wurde (Beichtgeheimnis und Amtsverschwiegenheit),

8.
für übergemeindliche Dienste nach den Beschlüssen und Beauftragungen der kirchlichen Versammlungen (Synodalverband und Synode) und nach Maßgabe Ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung zu stehen.

Der Kirchenrat verpflichtet sich seinerseits, Sie in all Ihren Aufgabenbereichen nach Kräften zu unterstützen. Er verpflichtet sich als verantwortliches Leitungsgremium der Gemeinde zudem,

1.
Ihnen ein monatliches Gehalt nach den Vorgaben der Synode der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen zu Anfang eines jeden Monats zu zahlen,

2.
die nach den Regelungen der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen erforderlichen Versicherungsbeiträge (Krankenkasse, Krankenzusatzversicherung) und Beiträge zur Versorgungskasse (Pension, Witwen- und Waisenversorgung) zu erstatten bzw. zu entrichten, 

3.
Ihnen Fahrtkosten bei Nutzung Ihres PKWs den Regelungen der Evangelisch-altreformierten Kirche entsprechend zu erstatten (zurzeit 30 Cent/km), 

4. 
Ihnen Urlaub und freie Sonntage nach den Richtlinien der Evangelisch-altreformierten Kirche zu gewähren. 

5.
Ihnen eine angemessene und renovierte Wohnung mietfrei zur Verfügung zu stellen. Der geldwerte Vorteil ist von Ihnen zu versteuern. Falls Sie in Übereinstimmung mit ihrem Kirchenrat eine eigene Wohnung beziehen, erhalten Sie eine Vergütung in Höhe von 15 % Ihres monatlichen Grundgehaltes als Ausgleich für die  nicht in Anspruch genommene Dienstwohnung,

6.
Ihnen die Umzugskosten in voller Höhe zu erstatten (das Umzugsunternehmen wird von Ihrem Kirchenrat beauftragt), 

7.
Für die Bestreitung der Umzugskosten wird die gesetzliche Pauschale – zurzeit 1.800,00 € - gewährt.
8.
Ihnen eine vollständig eingerichtete (Einbau-)Küche zur Verfügung zu stellen,

9.
Ihnen  eine sachgerechte Ausstattung Ihres Dienstzimmers zur Verfügung zu stellen (Bücherregale, technische bzw. elektronische Arbeitsmittel wie PC, Drucker, Kopierer),

10.
erforderliche Renovierungsarbeiten zu veranlassen (Küche und Hauswirtschaftsraum  nach 3 Jahren, Dienst-, Wohn- und andere Räume nach 5 – 7 Jahren), Die Gestaltung der Räume ist mit Ihnen zu vereinbaren,

11.
erforderliche Renovierungsarbeiten am Äußeren Ihrer Dienstwohnung je nach Erfordernis mit Ihnen abzusprechen und zu veranlassen,

12.
Anderes einvernehmlich mit Ihnen zu regeln.

Wir hoffen auf Ihre Rufzusage und wünschen Ihnen bei Ihrer Entscheidung Gottes Geleit und Segen. 

Mit geschwisterlichen Grüßen

Kirchenrat der Gemeinde ............................................................

.......................................
..................................................
.............................................

1. Vorsitzende(r)


2. Vorsitzende(r)


Schriftführer(in)

